
Amtliche Publikation im Landanzeiger am 25. November 2024 
 
 

Veröffentlichung von Gemeindeversammlungsbeschlüssen 
 

Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes über die Ortsbür-
gergemeinden werden die Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 25. November 
2024 veröffentlicht: 
 
 

Einwohnergemeindeversammlung 
 
1. Genehmigung Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. Mai 2024 

2. Zusicherung des Bürgerrechts der Einwohnergemeinde Reitnau an Simon Casacuber-
ta 

3. Genehmigung Verpflichtungskredit über CHF 220'000 für die Sanierung der Mehr-
zweckhalle  

4. Genehmigung Budget 2025 mit einem Steuerfuss von 122 % 

 
 

Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
1. Genehmigung Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 27. Mai 2024 

2. Genehmigung Verpflichtungskredit über CHF 125’000 für die Sanierung der Tannholz-
strasse 

3. Genehmigung Budget 2025 

 
Mit Ausnahme der Zusicherung des Bürgerrechts an Simon Casacuberta unterstehen 
sämtliche Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung dem fakulta-
tiven Referendum. Eine allfällige Urnenabstimmung kann von einem Zehntel (1/10) der 
Stimmberechtigten innert 30 Tagen ergriffen werden. Auskunft über das Referendumsver-
fahren erteilt die Gemeindekanzlei Reitnau (Tel. 062 738 77 38, E-Mail kanz-
lei@reitnau.ch), bei welcher auch die notwendigen Unterschriftsbogen bezogen werden 
können. 
 

Ablauf der Referendumsfrist: 30. Dezember 2024 
 
 

Reitnau, 26. November 2024     Gemeinderat Reitnau 


